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4. Durch die Neukodifizierung erfolgte eine Bestim m ung seines Cha
rak ters und Zwecks, die fü r eine differenzierte Anwendung not

w endig ist. A ußerdem  w urde die M indestdauer des S trafarrests von 10 Ta
gen auf einen M onat erhöht, um  eine disziplinierende W irkung dieser 
S trafe zu sichern. Die Regelung über die V erbüßung des S trafarrests ist 
nunm ehr in  den §§ 9, 24 und 25 SVWG, die Regelung über die Z ustän
digkeit fü r seine V erw irklichung in § 339 Abs. 4 StPO sowie in § 8 SVWG 
enthalten.

S trafarrest w ird  in den m eisten Norm en des 9. Kap, angedroht; aus
genommen sind die §§ 254, 260 und 276 bis 283. Dieser spezifische F rei
heitsentzug ist bei zahlreichen M ilitärstrafta ten  eine w irksam e Strafe, 
weil er sowohl dem  T äter als auch seiner U m w elt die N otwendigkeit der 
ständigen E inhaltung einer strengen m ilitärischen Disziplin und O rdnung 
füh lbar verdeutlicht. S tra fa rrest ist deshalb in erste r L inie bei M ilitär
strafta ten  vorgesehen. Soweit er bei anderen S traftaten  angew andt wird, 
m üssen diese Vergehen sein und gleichfalls ei pen unm ittelbaren  nega
tiven Einfluß auf die m ilitärische Disziplin und O rdnung oder au f die 
K am pfkraft der Truppe haben, w ie z. B. K am eradendiebstähle oder K ör
perverletzungsdelikte un te r Soldaten. Abs. 2 b ringt den Zweck des S traf
arrests zum Ausdruck und en th ä lt zugleich wichtige D ifferenzierungs
grundsätze fü r  seine Anwendung.

5. Der S tra fa rrest erm öglicht eine schnelle und w irksam e Disziplinie
rung des Täters im  Interesse der m ilitärischen Disziplin und O rd

nung, fö rdert aber auch gleichzeitig eine bew ußtere Einstellung zu den 
A nforderungen an  sein V erhalten. Die m eisten T äter handeln nicht des
halb  aus grober M ißachtung gegen die m ilitärische Disziplin und O rd
nung, weil sie dem  W ehrdienst grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen, 
sondern weil sie sich leichtfertig und nachlässig über ih re Pflichten h in 
wegsetzen. Zur Erziehung solcher T äter bedarf es in der Regel nicht der 
F reiheitsstrafe.

6. Da S trafarrest auf G rund seines C harakters n u r gegen M ilitärper
sonen vollzogen w erden kann, ist seine A nw endung gegen vor der

Entlassung aus dem  W ehrdienst stehende M ilitärpersonen nu r möglich, 
w enn seine V erw irklichung noch vor dem  Entlassungsterm in eingeleitet 
w erden kann. Die D auer des G rundw ehrdienstes verlängert sich um  die 
Zeit der V erbüßung von S tra fa rrest (vgl. § 251 Anm. 3).

§ 253

(1) Die Kommandeure haben die sich aus Artikel 3 dieses 
Gesetzes ergebenden Aufgaben in ihrem Zuständigkeitsbereich 
zu erfüllen. Sie stützen sich dabei auf die militärischen Kol
lektive und anderen gesellschaftlichen Kräfte.

(2) Handlungen, die zwar dem Wortlaut eines gesetzlichen 
Tatbestandes dieses Kapitels entsprechen, sind keine Mili-


